Hintergrundinformationen der Arbeitskammer zu den beabsichtigten Grundschulstrukturmaßnahmen im Saarland   

1. Ausgangssituation und grundsätzliche Überlegungen
Auf die mit dem Bevölkerungsrückgang verbundenen Probleme in der Gestaltung der saarländischen Schullandschaft hat die Arbeitskammer in der Vergangenheit mehrfach hingewiesen (zuletzt in ihrem Bericht an die Landesregierung 2004). 

Bereits 1985 erfolgte im Rahmen der AK-Berichterstattung eine ausführliche Analyse der Fragen zur Schulentwicklungsplanung im Bereich der Grundschulen sowie der weiterführenden Schulformen. Damals war der von 1975 bis 1985 erfolgte Schülerrückgang im allgemein bildenden Schulwesen (von 181.000 auf 114.000) Ausgangspunkt der Betrachtung. Schon vor rund zwanzig Jahren besuchten mehr als ein Fünftel aller Grundschüler/innen im Saarland relativ kleine Schulstandorte, wobei auch damals kleine Schulen nicht in jedem Fall mit kleinen Klassen gleich zu setzen waren (u.a. abhängig vom Klassenteiler). Der wesentliche Unterschied zur aktuellen Situation: Aufgrund des anhaltenden Geburtenrückganges ist im Jahr 2005 auf absehbare Zeit nicht mit einer erneuten Zunahme der Schülerzahlen zu rechnen. 

Grundsätzlich ging die Arbeitskammer schon vor zwei Jahrzehnten davon aus, dass die wohnortnahe Grundschule ein neues Konzept erfordert. Dabei erschienen folgende Empfehlungen sinnvoll und praktikabel: 

„Die  noch vorhandenen Schulstandorte im Primarbereich sollten aufrechterhalten werden, da eine weitere Standortkonzentration im Sinne einer optimalen regionalen Versorgung eher Nachteile verspricht. Eine Festschreibung der derzeit gegebenen Situation durch eine bloße Existenzgarantie für alle Schulen reicht dabei allerdings unter organisatorischen und pädagogischen Gesichtspunkten nicht aus. Vielmehr ist es erforderlich, einen Teil der vorhandenen Schulen mit dem Ziel einer verstärkten gegenseitigen Kooperation neu zu ordnen.“  (AK-Bericht 1985, S. 333)

Im Wesentlichen empfahl die Arbeitskammer zum damaligen Zeitpunkt - unter Beachtung der regionalen und lokalen Gegebenheiten - Dependance- und Verbundlösungen. 

In Anbetracht der prinzipiell - d.h ständig - existierenden Herausforderungen an die Schulentwicklungsplanung (qualitativ hochwertiges, wohnortnahes Bildungsangebot) sowie der neueren Erkenntnisse zur Bildungsbeteiligung und Bildungsqualität (PISA, AK-Studie zur Situation im Saarland) erscheint das Vorhaben der CDU-Landesregierung, Grundschulstandorte zu schließen und zusammenzulegen, in seiner jetzigen Ausgestaltung sehr bedenklich. Diese Einschätzung betrifft nicht nur das Vorhaben an sich, sondern auch die weiteren Begleitumstände (späte Information der Eltern und Entscheidungsträger auf kommunaler Ebene, hoher Zeitdruck für wichtige und nicht hinreichend nachprüfbare Berechnungen als  Basis für weit reichende Entscheidungsvorgänge, wenig Zeit für einen echten Dialog aller Beteiligten und Betroffenen über Alternativen).

2. Bewertung des Vorhabens Grundschulstrukturmaßnahmen

2.1. Zur Frage der beabsichtigten Festlegung Zweizügigkeit“ (§ 9 SchoG)

Ausgangspunkt und Vorbedingung der Planungen im Bildungsministerium ist eine Änderung der derzeitigen Bestimmungen zum geordneten Schulbetrieb im Schulordnungsgesetz. 

Beabsichtigt ist, künftig eine Zweizügigkeit für den Bestand von Grundschulen vorzugeben. Damit wären (nach den aktuellen Zahlen im Schuljahr 2004/2005 sowie auf  Basis der derzeit geborenen Kinder im Alter von 0 bis 8 Jahre) etwa 80  bis 100 der rund 270 Grundschulen im Saarland in ihrem Bestand gefährdet. Die Zahl der zu schließenden Standorte fällt höher aus, wenn der Gesetzgeber durchgängige Zweizügigkeit fordern sollte (§ 9 Abs. 2 SchoG). Dies hätte - bei konsequenter Umsetzung in die Praxis - hinsichtlich des Fortbestandes von Schulstandorten zur Folge, dass in keiner der vier Klassenstufen Einzügigkeit besteht bzw. zukünftig eintreten darf. Bezüglich einer Bewertung des Kriteriums Zügigkeit ist nach Auffassung der Arbeitskammer (gestützt auf bundesweite Erfahrungswerte der Schulentwicklungsplanung) zwischen dem Grundschulbereich und dem Sektor der weiterführenden Schulformen klar zu differenzieren:

- Im Grundschulsektor ist eine Zweizügigkeit aus pädagogischen und organisatorischen Begründungszusammenhängen heraus nicht erforderlich; sie kann allenfalls als wünschens- bzw. überlegenswert bezeichnet werden. Sie stellt an sich keine Vorbedingung für einen geordneten Schulbetrieb dar, da sich der Einsatz von Fachlehrern innerhalb der Grundschulzeit sehr in Grenzen hält (Trennung der Klassen lediglich im Religionsunterricht ...). Ebenso wenig ist in dieser Schulstufe - im Gegensatz zu den weiterführenden Schulen - ein hoher Aufwand an Fachräumen und speziellem Unterrichtsmaterial (z. B. Medien/Unterrichtsmaterial/Geräte für den Biologie-/Chemie-/Physikunterricht) erforderlich. Hauptkostenpunkt für den Betrieb der Grundschule sind die Lehrkräfte sowie die Unterhaltskosten für Schulgebäude und Klassenräume - wobei sich an dieser Tatsache auch bei Zweizügigkeit  nichts Wesentliches ändert.

- Dagegen erscheint eine über die Zweizügigkeit hinausgehende Mehrzügigkeit im Fall der weiterführenden Schulformen (im Saarland: Erweiterte Realschule, Gesamtschule, Gymnasium) im Hinblick auf die pädagogischen und organisatorischen Gegebenheiten nicht nur sinnvoll und wünschenswert, sondern nahezu unumgänglich. In erster Linie ist für diese organisatorische Festlegung der durchgängige Einsatz von Fachlehrer/innen ausschlaggebend, der sogar schon bei eintretender Zweizügigkeit nur noch mit Schwierigkeiten zu regeln ist (u.a. beeinflusst durch die Zusammensetzung des Lehrerkollegiums hinsichtlich der vertretenen Lehrbefähigungen). Hier fehlt zudem u.U. der fachliche Austausch und Vergleich mit anderen Kollegen/innen, da eine Lehrperson bei Zweizügigkeit mit ihrem Stundenpotenzial in einem Fach theoretisch alle Klassen in allen Klassenstufen (5 bis 10) unterrichten könnte. In einer Größenordnung unterhalb der Dreizügigkeit wäre wohl auch ein stärkerer fachfremder Einsatz unausweichlich. Ähnliches gilt im Hinblick auf die Nutzung der Unterrichtsmaterialien und Medien in diversen Fachräumen (Biologie-, Chemie-, Physik-Unterricht).

ERGEBNIS: Im Bereich der Grundschulen ist eine Zweizügigkeit nicht erforderlich, um qualitativ gute bis hochwertige Ergebnisse zu erzielen. Dies belegen auch die Ergebnisse der landesweit durchgeführten Vergleichsarbeiten in der dritten Klassenstufe, da dort kleinere Standorte öfter im vorderen Leistungsfeld lagen (z.B.: Wustweiler, Hirzweiler-Welschbach sowie Ottweiler-Fürth im Kreis Neunkirchen).

2.2 Grundschuldiskussion im Licht der Gesamt-Bildungssituation im Saarland 
Seitens der Landesregierung wurde und wird in der aktuellen Auseinandersetzung über Sinn und Unsinn der Grundschulstrukturmaßnahmen die statistisch belegbare Tatsache ins Feld geführt, dass unser Bundesland im Beurteilungskriterium Klassengröße (Schüler je Klasse) den fünften Rang im Vergleich der Bundesländer untereinander einnimmt (derzeit 19,6 Kinder je Klasse). Diese fast „privilegierte“ Stellung des Saarlandes sei angesichts des Haushaltsdefizits und der weiterhin von außen notwendigen Finanzhilfe für das Saarland nicht länger haltbar.

Nach Auffassung der Arbeitskammer genügt die isolierte Betrachtung eines einzigen Indikators zur Beurteilung der unterrichtlichen Rahmenbedingungen jedoch nicht, um einen Eindruck von der Gesamtsituation im Saarland zu gewinnen - und objektiv darzustellen. Dazu ist vielmehr die Einbeziehung weiterer Beurteilungskriterien notwendig. Wie die nähere Betrachtung zeigt, ergibt sich dabei ein eher durchwachsenes bis negativ geprägtes Bild:
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Abkürzungen:
GS= Grundschule, IGS= Gesamtschule, EWR*= Erweiterte Realschule, GYM= Gymnasium

(5-10)= jeweils Klassenstufen 5-10
Erläuterungen:
1,2 
Angegeben sind die entsprechenden Werte für die einzelnen Schulformen im Saarland sowie der damit erreichte Rangplatz im Ländervergleich. Die hinter Rang in Klammer stehende Zahl gibt Auskunft über die bundesweit insgesamt möglichen Rangplätze.

*)
Die Erweiterte Realschule wird in der KMK-Dokumentation unter der Rubrik „Schularten mit mehreren Bildungsgängen“ geführt. Diese existieren zur Zeit nur in 8 Bundesländern.

**)
Keine Gesamtschulen in Sachsen (deshalb sind hier nur 15 Rangplätze zu vergeben).

Quellenangabe: KMK-Dokumentation 171, Schüler, Klassen, Lehrer und Absolventen der Schulen 1993 bis 2002", Bonn, Dezember 2003.

In eine etwas umfassendere Betrachtung der Situation allgemeiner Bildung im Saarland (hierbei ist die Grundschule ein grundlegender, wenn auch nicht der einzige Baustein), müssen ferner Quantität und Qualität der derzeit erworbenen Abschlüsse nach der Schulzeit einbezogen werden. Eine noch aussagekräftigere Beurteilung kommt dann zu Stande, wenn zudem auch noch die Befunde zur beruflichen Bildung, zum Hochschul- und Weiterbildungsbereich einbezogen werden (dies führt hier allein schon aus Platzgründen zu weit. Angemerkt sei aber - weil hier die Verursachungsfaktoren über das weiterführende Schulsystem bis zurück in die Grundschule reichen - dass unser Bundesland im internationalen Vergleich schon jetzt eine deutlich zu niedrige Zahl von Studienanfängern erbringt). Diese Betrachtung dokumentiert: In den meisten Beurteilungskriterien liegen etliche Bundesländer vor uns. 

Was die schulischen Abschlüsse als Indikator für die Bildungssituation angeht, zeigt sich folgendes Bild:

- Seit vielen Jahren (also auch schon bei den Vorgängerregierungen) kommen aus den saarländischen Schulen zu viele junge Menschen ohne Schulabschluss. Die Quote der Schulentlassenen ohne Hauptschulabschluss  liegt im Saarland bei etwa 10 %. Dies ist im Vergleich der 16 Bundesländer ein mittlerer Platz. (Zahlenbasis: Statistisches Bundesamt: Bildung und Kultur, Fachserie 11, Reihe 1; Schulentlassene 2001/2002)   

- Schwach ist die Position des Saarlandes beim Beurteilungskriterium „mittlerer Bildungsabschluss“, den 33,8% der Schulabsolventen erwerben (Rang 14 von 16). Dies bedeutet: In 13 anderen Bundesländern erreichen vergleichsweise mehr Schüler/innen am Ende ihrer Schulzeit diesen Abschluss, wobei in neun Bundesländern sogar die 40%-Quote überschritten wird. 

- Weniger günstig schließlich auch die Abitur-Quote: Rund 22 % der Schüler/innen im Saarland verlassen die allgemein bildenden Schulen mit Abitur (allgemeine Hochschulreife); damit kommt unser Bundesland gerade mal auf Platz 12, elf Bundesländer liegen hier vor uns, teils mit deutlichem Abstand. Selbst bei Einbeziehung der mehr als 130 Schulentlassenen mit Fachhochschulreife (Quote = 1,2 %) gelangt das Saarland allenfalls auf Rang 11 (von 16).

ERGEBNIS: Die Bildungssituation im Saarland ist - insgesamt und anhand objektiver Zahlenwerte betrachtet - nicht günstig. In einigen Fällen (siehe Klassengrößen und „Schüler je Lehrer“ an den weiterführenden Schulformen) bildet das Saarland sogar das Schlusslicht im Zug der Bundesländer. Von daher muss die Aussage des saarländischen Bildungsministers, die Klassengrößen an den Grundschulen (zurzeit 19,6) seien angesichts der Haushaltslage des Saarlandes nicht zu halten, eindeutig zurückgewiesen  werden: Nur in diesem einen von vielen Beurteilungskriterium hält unser Bundesland eine akzeptable Position im Ländervergleich (wohl gemerkt: keinen Spitzenplatz, sondern Rang 5 von 16). Dies ist angesichts der sonst teils miesen Platzierung kein Luxus! Wenn denn schon die unterrichtlichen Rahmenbedingungen an den weiterführenden Schulformen im Ländervergleich alles andere als günstig sind, sollten wenigstens die Klassengrößen in den Grundschulen etwas besser als der Bundesdurchschnitt bleiben können. 

Dieser Aussage liegt die Überlegung/Annahme zugrunde, dass angesichts der Sparbemühungen im Grundschulbereich an den weiterführenden Schulformen wohl kaum finanzielle Investitionen zur Verbesserungen der unterrichtlichen Rahmenbedingungen erfolgen werden. Gleichzeitig bleibt - zumindest auf der Basis der bisher verlautbarten Absichtserklärungen der Landesregierung zur Verbesserung der Grundschulsituation mittels Erhöhung der Stundentafel und anderer Maßnahmen (siehe dazu unten)  - umstritten, ob und wie deutlich die Grundschule nach erfolgten Strukturmaßnahmen in der Lage ist, einen eigenen substanziellen Beitrag zur Aufhellung der Gesamt-Bildungssituation im Saarland zu leisten. 

2.3 Gretchenfrage „Qualitätsverbesserung“: Die eingeplanten Größenordnungen (22 Kinder/Klasse und Erhöhung der Stundentafel auf 100) bewirken  rechnerisch das Gegenteil 

Die beabsichtigten Grundschulstrukturmaßnahmen mittels Änderung des SchoG (Zweizügigkeit für Grundschulen) und anschließender Schließung und Zusammenlegung von rund einem Drittel der Standorte wird seitens der Landesregierung einerseits als unausweichlicher Schritt angesichts der demographischen Entwicklung legitimiert. Andererseits sollen Qualitätsverbesserungen in den dann verbliebenen, größer gewordenen Einheiten die Nachteile der Schulschließungen kompensieren. Im Mittelpunkt der Argumentation steht dabei vor allem die in Aussicht gestellte Erhöhung der Stundentafel an den künftigen Grundschulen. 

Diese Aussage Anhebung der Stundentafel erscheint - für sich betrachtet - zunächst begrüßenswert; bringt sie doch eine Ausweitung der Unterrichtszeit mit sich. Zur präziseren Beurteilung ist jedoch die Herstellung einer zahlenmäßigen Relation mit den nach erfolgtem Konzentrationsprozess  gleichzeitig ansteigenden Klassengrößen herzustellen (laut Angaben des Bildungsministers steigt der Klassenfrequenzwert von derzeit 19,6 auf 22 Kinder je Grundschulklasse).   

Aufgabe: Zu finden ist ein Berechnungsverfahren, das (bei Annahme gleich bleibender Schüler-Lehrer-Relation) gestiegene Klassengrößen sowie erhöhte Stundentafel miteinander in eine aussagekräftige Relation bringt. Gesucht wird ein Messwert zur Betreuungsintensität.

Gegeben sind derzeit: 19,6 Kinder je Klasse und  94 Unterrichtsstunden insgesamt (jeweils 22 in Klassenstufe 1 und 2, je 25 in Klassenstufen 3 und 4). Gegeben sind künftig: 22,0 Kinder je Klasse; 100 Unterrichtsstunden insgesamt (d.h. Ausweitung der Stundentafel in der Grundschulzeit um 6 Unterrichtsstunden).

Frage: Was ändert sich bezüglich der Betreuungsintensität (erhält das einzelne Grundschulkind - statistisch betrachtet - mehr Zuwendung durch die Lehrkraft, wenn sich zwar einerseits die Stundentafel erhöht, andererseits aber auch die Klassengröße)? 

Bei derzeit 94 Unterrichtsstunden in der Gesamtstundentafel (Schuljahre 1 - 4) entfallen auf die einzelne Klassenstufe 23,5 Unterrichtsstunden je Woche (94 : 4). Dies entspricht 23,5 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten; das sind 1.057,50 Minuten Unterricht je Woche und Klasse.

Verteilt auf 19,6 Schüler/innen (derzeitiger Klassenfrequenzwert) kommen demnach auf jedes einzelne Kind  statistisch 53,95 Minuten in der Woche, an denen es im „Durchschnittswert“ Betreuung durch die Lehrkraft erhält (rechnerische Annäherung an die Frage „Betreuungsdichte“).

Bei künftig 100 Unterrichtsstunden in der Gesamtstundentafel (Schuljahre 1 - 4) entfallen auf die einzelne Klassenstufe 25,0 Unterrichtsstunden je Woche (100 : 4).  Dies entspricht 25,0 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten; das sind 1.125,00 Minuten Unterricht je Woche und Klasse.

Verteilt auf 22,0 Kinder (zukünftiger Klassenfrequenzwert) fallen pro Schüler/in statistisch 51,13 Minuten in der Woche an, an denen es Betreuung durch die Lehrkraft erhält. 

ERGEBNIS: Eine Erhöhung der Stundentafel um 6 Unterrichtsstunden (verteilt über vier Klassenstufen) bewirkt bei gleichzeitiger Anhebung der Klassenfrequenz auf 22,0 einen Rückgang der „Betreuungsintensität“ je Kind und Woche um 2,82 Minuten; entsprechend minus  5,2 Prozent. Zumindest im Fall der in Aussicht gestellten Erhöhung der Stundentafel von derzeit 94 auf künftig 100 kann bei gleichzeitiger Anhebung der Klassenfrequenzen von zurzeit 19,6 auf 22,0 auf der Basis rechnerischer - und damit objektiv nachprüfbarer - Verfahren nicht von einer Verbesserung der Betreuungsintensität je Grundschulkind ausgegangen werden. Vielmehr zeigt die Vergleichsrechnung, dass die einzelne Lehrkraft in den dann größer gewordenen Klassen für das einzelne Grundschulkind tendenziell eindeutig weniger Zeit zur Verfügung hat.

Ergänzender Hinweis: Um die gegenwärtig gegebene Betreuungsintensität (53,95 Minuten je Kind/Woche) auch bei einer Erhöhung der durchschnittlichen Klassenfrequenz auf 22 zu gewährleisten, müsste die Stundentafel nicht - wie derzeit in Aussicht gestellt - von 94 um 6 auf 100 erhöht, sondern um 11,5 Unterrichtsstunden auf dann 105,5 erweitert werden.

Da die angekündigte Qualitätsverbesserung die zentrale Argumentationslinie der Landesregierung darstellt, bedürfen die gewonnenen - gegenteiligen - Rechenergebnisse einer zusätzlichen Bestätigung über die Schüler-Lehrer-Relation. Gegenwärtige/zukünftige  Werte zu Klassengrößen und Stundentafeln mit der aktuell gegebenen Schüler-Lehrer-Relation kombiniert, ergibt die Rechnung 19,9 x (22 : 19,6) x (94 : 100) rund 21.0 Schüler je Lehrkraft. Dies bedeutet eine klare Verschlechterung der Schüler-Lehrer-Relation von derzeit 19,9 auf 21,0 – und damit eine geringere Betreuungsdichte der Grundschüler in den nach den Grundschulstrukturmaßnahmen größer gewordenen Klassen. 

3. Schlussfolgerungen und Empfehlungen der Arbeitskammer 
Die einseitige Festlegung auf eine Zweizügigkeit kann nicht das alleinige Kriterium zur Einschätzung der Zukunftsfähigkeit von Grundschulstandorten sein. Zudem ergeben objektiv nachvollziehbare Berechnungen, dass die bisher seitens der Landesregierung beschworene Formel „Grundschulstrukturmaßnahme =  größere Klassen – aber gleichzeitige Qualitätsverbesserung durch eine auf 100 erhöhte Stundentafel“  der Mathematik nicht standhält. 

Angesichts dieser Erkenntnisse und vor dem Hintergrund einer zwischenzeitlich teils „emotional angereicherten“ Diskussion sollten anstehende Entscheidungen zur Gestaltung der Grundschullandschaft im Saarland nach Meinung der Arbeitskammer einem abgestuften Kriterienkatalog folgen: 

3.1 Einbeziehung kleinräumiger und lokaler Berechnungen/Prognosen 
Die saarlandweiten Ergebnisse der Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung bedürfen der Ergänzung durch kleinräumige regionale und lokale Berechnungen. So ist es durchaus möglich, dass im Rahmen der Bebauung und Erschließung von Neubaugebieten schon jetzt eine zusätzliche Erhöhung der künftig einzuschulenden Grundschulkinder erkennbar wird (Beispiel: Gefährdeter Grundschulstandort im Schiffweiler Ortsteil Stennweiler). Dadurch kann es an einzelnen Standorten wieder zur durchgängigen Einzügigkeit oder sogar Zweizügigkeit kommen. 

Aus pädagogischen und bildungspolitischen Zusammenhängen heraus (schwache Position des Saarlandes im Ländervergleich) sollte der Klassenteiler im Grundschulbereich erkennbar nach unten korrigiert werden (Obergrenze = 25 Kinder je Klasse; wobei die jeweils spezielle Situation einzubeziehen ist – vorrangig etwa Anzahl der Integrationsmaßnahmen und der Kinder mit Migrationshintergrund). 

3.2 Festlegung von Obergrenzen hinsichtlich Fahrwegen und Fahrzeit  
Die bei geplanten Schulzusammenlegungen schon von fünf- bis sechsjährigen Kindern zurückzulegenden Fahrstrecken sind in die Betrachtung einzubeziehen. D. h.: Bei Neuzuschnitt von Schuleinzugsgebieten müssen maximale Entfernungen/Fahrzeiten festgeschrieben werden. Zu achten ist dabei auf möglichst kurze Wege (d.h. „sternförmigen“ Beförderungsmöglichkeiten  mit kleineren Bussen sind Vorrang einzuräumen gegenüber länger dauernden „Ringfahrten“ über  die einzelnen Ortsteile hinweg).

3.3 Engagement für die Schule, Beteiligung auf Elternseite einbeziehen
Die an kleinen Grundschulen bisher geleistete Arbeit durch die am Schulleben beteiligten Gruppen (Schüler, Eltern, Lehrer) ist in die Überlegungen einzubeziehen. Grundlage dafür wären u.a. Ergebnisse aus landesweiten Vergleichsarbeiten in der dritten Klassenstufe, das Engagement der Lehrer/innen vor Ort und die Beteiligung der Elternschaft am Schulleben (einige kleine Schulen wurden in jüngster Vergangenheit unter Arbeitseinsatz der Eltern und mit erheblichen Finanzmitteln der Kommunen renoviert).

3.4 Gegebene (vorschulische) Betreuungsmöglichkeiten beachten 
Es ist  zu prüfen, an welchen der zur Schließung vorgesehenen Grundschulstandorten  Angebote zur (vorschulischen, ganztägigen) Betreuung von Kindern existieren. Es stellt sich die Frage, wie und wo diese für die Eltern wichtigen Angebote künftig aufrechterhalten werden sollen – bzw. ist ihr Vorhandensein in die Überlegungen zur künftigen Grundschulstruktur einzubeziehen. 

3.5 Über den Tellerrand hinaus: Einbeziehung anderer Aspekte 

Die allgemeine feststellbare Ausdünnung des ländlichen Raumes wird durch geplante Schulschließungen eher beschleunigt; viele Ortsteile sind heute schon zu reinen Schlafstätten geworden. Diese Situation wird heute z.T. als „schmerzlicher“ empfunden, weil zwischenzeitlich  zusätzlich Infrastrukturelemente weggefallen sind bzw. in Diskussion stehen (u.a. Schließung  der noch verbliebenen Geschäfte, Aufgabe von Post-Agenturen usw.). 

Bedenklich erscheint (insbesondere angesichts der ebenfalls sehr prekären bis dramatischen Haushaltslage der Saar-Städte und -Gemeinden) auch die Ausweitung des Schülertransportes zu Lasten der Schulträger. Die Kommunen als Schulträger der Grundschulen wären nach den Planungsabsichten des Bildungsministers gehalten, teils deutlich höhere Aufwendungen für den ausgeweiteten Schülertransport aufzubringen. Ein vor dem Hintergrund der vor noch nicht allzu langer Zeit in die Saar-Verfassung eingebrachten Aussagen zum „Konnexionsprinzip“ (wer  bestellt, bezahlt) denk- und fragwürdiger Vorgang. 

3.6 Haushaltssituation: Einkommensseite verbessern 

Begründet wird das Vorhaben „Grundschulstrukturmaßnahmen“ nicht nur durch den Schülerrückgang, sondern auch durch die Haushaltsnotlage des Saarlandes.  Dazu ist anzumerken, dass die mittels Schulschließungen (unter Inkaufnahme qualitativer Verschlechterungen) einzusparenden Mittel sich angesichts der Gesamtschuldenlast des Landes sowie des diskutierten Haushaltsvolumens lediglich im Promillebereich bewegen. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass sich unser Bundesland auch in „Zukunftsfragen“ (Bildung) mittelfristig „ins Abseits“ spart.

Es ist daher geboten, die Einnahmeseite nachhaltig zu verbessern (siehe dazu u.a. Saarbrücker Zeitung vom 10.02.2005 - wonach dem Land jährlich ein dreistelliger Millionenbetrag durch Umsatzsteuer-Betrügerei vorenthalten wird - sowie die Aussagen des Wirtschaftsprofessors Lorenz Jarass zur Finanz- und Schulpolitik der saarländischen Landesregierung in der SZ vom 11. Februar 2005). Angemerkt sei an dieser Stelle auch, dass die Lohn- bzw. Einkommenssteuer-Zahler (vorwiegend Arbeitnehmer/innen) zwischenzeitlich die Hauptlast des Steueraufkommens tragen. Diese werden zwischenzeitlich „doppelt“ abgestraft: Sie steuern nicht nur den Löwenanteil am Steueraufkommen bei, sondern gehören gleichzeitig den Bevölkerungsgruppen an, welche die ständig neuen Folgen der anhaltenden Sparbemühungen verkraften müssen.   

3.7 Hektischer Aktionismus hilft nicht weiter

Die zentrale Fragestellung im hier diskutierten Zusammenhang lautet allerdings: Welchen pädagogischen und bildungspolitischen Ertrag soll die Schulstandortkonzentration erbringen? Bisher praktizierte Schulschließungswellen (etwa ab 1985 die Auflösung vieler kleiner Hauptschulstandorte) brachten ebenfalls längere Fahrwege für die Schüler/innen mit sich - und in etlichen Fällen den Verlust einer weiterführenden Schule vor Ort. Andererseits war damit allerdings auch der Vorteil einer besseren Zugänglichkeit zu weiterführenden Schulabschlüssen verbunden (Stichwort: möglicher Erwerb des mittleren Bildungsabschlusses in jeder saarländischen Gemeinde). Die bisher angekündigten Verbesserungen wie z. B. die Ausweitung der Stundentafel an Grundschulen reicht in diesem Zusammenhang wohl nicht aus, die Schließung einer größeren Anzahl von Grundschulen zu begründen. 

Zudem erscheint der - durch die Landesregierung selbst - vorgegebene Zeitrahmen nicht geeignet, einen echten Dialog zwischen allen Beteiligten zu ermöglichen (Land, Kommunen, Eltern). Auch reicht die Zeit nach den bisherigen Vorstellungen kaum aus, intensiver nach anderen Handlungsvarianten zu suchen (Beispiel Marpingen: Wieso können die eh schon im Schulbus beförderten Kinder aus Berschweiler nicht zum Standort Alsweiler gefahren werden, um diesen dauerhaft zu stabilisieren?). Dazu kommt, dass schon im bislang laufenden Diskussionsprozess in einigen Fällen die den Entscheidungen zu Grunde gelegten Zahlen in unterschiedlichen Varianten präsentiert wurden (in Einzelfällen Übermittlung unvollständiger/fehlerhafter Daten durch Einwohnermeldeämter an das Bildungsministerium). Auch die im „Schnelldurchlauf“ absolvierte Schulraum-Bestandsaufnahme enthält offenbar einige Ungereimtheiten (wie anders ist es u.a. zu erklären, dass etwa die Existenz von Schulturnhallen im Diskussionsprozess um Schulzusammenlegungen außen vor bleiben konnte?). Diese – teils „kleineren“ und durch Zeitdruck erklärbaren  – Ungereimtheiten erhöhen nicht das Vertrauen in die Seriosität der Planungen und müssen Elternseite und Kommunen zusätzlich irritieren.   

Eine derart weit reichende Reform benötigt nach Einschätzung der Arbeitskammer mehr Zeit. Sie darf nicht auf z.T. unsicherer (grober) Datenbasis gerechnet - und anschließend mit heißer Nadel zusammengestrickt werden. Damit leistet man der Bildung im Saarland nicht nur im Sinne eines nachprüfbaren Prozesses der möglichst objektiven Bewertung der Planungsabsichten keinen Dienst, sondern beschädigt dieses wichtige politische Handlungsfeld auch „klimatisch“ und in emotionaler Hinsicht. Unter Würdigung der bisherigen Vorgehensweise in dieser Angelegenheit ist von daher der Widerstand innerhalb der Elternschaft und in vielen saarländischen Städten und Gemeinden nachvollziehbar.  Notwendig erscheint es, den Klärungs- und Entscheidungsprozessen hinreichend Zeit und Diskussionsgelegenheiten einzuräumen – dazu könnten nicht zuletzt auch „runde Tische“ einen konstruktiven Beitrag leisten. 

Für weitere Informationen: Volker Guthörl, Leiter der AK-Abteilung Bildungs- und Wissenschaftspolitik, Tel. (0681) 4005-459

